
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Stimmrechtsausweis 
 
Für die Teilnahme an der 
Einwohnergemeindeversammlung vom  
Freitag, 2. Juni 2017, 20.00 Uhr, 
in der Turnhalle Aemmert 

 
 
Dieser Ausweis ist abzutrennen und am Eingang 
zum Versammlungslokal abzugeben. 

.

 

 
Einladung 
 

zur Einwohnergemeindeversammlung auf Freitag, 
2. Juni 2017, 20.00 Uhr, Turnhalle Aemmert 
 
Geschätzte Schneisingerinnen und Schneisinger 
 
Der Gemeinderat freut sich, Sie zur Sommer-Gemeindever-
sammlung einladen zu dürfen. 
Es stehen interessante Traktanden zur Diskussion.  
Der Rat freut sich auf angeregte Diskussionen und eine 
grosse Teilnehmerzahl. 
 
Im Anschluss wird die Energiekommission über ihre Aktivitä-
ten informieren und einen Apéro servieren. 
 
 
Gemeinderat Schneisingen 

SCHNEISINGEN 

SCHNEISINGEN 

 

P.P. 
5425 Schneisingen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 25.11.2016 

2. Zusicherung Gemeindebürgerrecht an Miller Luke, Edyta, 
Oliver und Henry 

3. Rechenschaftsbericht 2016 

4. Bilanz und Erfolgsrechnung 2016 

5. Kreditabrechnung ‚Sammelstelle Recyplatz‘ 

6. Kreditabrechnung ‚Erneuerung Fernsteuerung Wasserver- 
sorgung‘ 

7. Abwasserverband Oberes Surbtal; Totalrevision Satzungen 

8. Verschiedenes und Umfrage 

Traktanden 
 



 

 

 
 
 

Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 25. November 
2016 kann auf www.schneisingen.ch (Politik/Gemeindeversammlung) oder 
bei der Gemeindekanzlei bezogen werden. 
  

Antrag 
Das Protokoll der Gemeindeversamm-
lung vom 25. November 2016 wird ge-
nehmigt. 

 
 
 
 
 

 
 
Folgende Personen haben das Gesuch um ordentliche Einbürgerung in der 
Schweiz, im Kanton Aargau und in der Gemeinde Schneisingen eingereicht: 
 
 Miller, Luke Robert, 1972, Vereinigtes Königreich, Schulstrasse 25 
 Miller, Edyta Malgorzata, 1980, Polen, Schulstrasse 25 
 Miller, Oliver Jakub, Vereinigtes Königreich und Polen, Schulstrasse 25 
 Miller, Henry Joshua, Vereinigtes Königreich, Schulstrasse 25 
 
Luke und Edyta Miller haben die sprachlichen (Hörverständnis) wie auch 
die staatsbürgerlichen Tests sehr erfolgreich bestanden. Die beiden Kinder 
mussten keine Tests absolvieren. An der Befragung durch den Einbürge-
rungsausschuss des Gemeinderats konnte festgestellt werden, dass die Ge-
suchsteller gut integriert und mit den Einrichtungen von Staat und Ge-
meinde bestens vertraut sind. Alle Voraussetzungen zur Aufnahme in das 
Bürgerrecht sind erfüllt. Während der öffentlichen Auflagefrist wurden kei-
nerlei Eingaben eingereicht. 

Antrag 
Luke, Edyta, Oliver und Henry Miller 
wird das Gemeindebürgerrecht zuge-
sichert. 

 
 

 
 
 

Der Rechenschaftsbericht 2016 kann auf www.schneisingen.ch (Politik/Ge-
meindeversammlung) oder bei der Gemeindekanzlei bezogen werden. 
Zur Tätigkeit des Gemeinderats und der Verwaltung können auch an der 
Gemeindeversammlung Fragen gestellt werden. 

Antrag 
Der Rechenschaftsbericht des Gemein-
derats über das Amtsjahr 2016 wird zu-
stimmend zur Kenntnis genommen. 
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3. Rechenschaftsbericht 2016 
 

2. Zusicherung Gemeindebürgerrecht an Miller Luke, Edyta, Oliver und Henry 
 



 

 
 
 

Die Erfolgsrechnung 2016 zeigt folgende Ergebnisse: 
Einwohnergemeinde Ertragsüberschuss Fr.   181‘252 
Wasserversorgung Ertragsüberschuss Fr.     43‘499 
Abwasserbeseitigung Ertragsüberschuss Fr.     23‘891 
Abfallbewirtschaftung Aufwandüberschuss Fr.     43‘254 
Bilanz und Erfolgsrechnung wurden durch die Finanzkommission sowie die 
externe Revisionsstelle (BDO Visura) geprüft und genehmigt. 
Der detaillierte Bericht und die Erläuterungen zur Rechnung können auf 
www.schneisingen.ch (Politik/Gemeindeversammlung) oder bei der Ge-
meindekanzlei bezogen werden. 
 
Eine Zusammenfassung finden Sie weiter hinten in diesem Faltblatt. 

Antrag 
Bilanz und Erfolgsrechnung 2016 wer-
den genehmigt. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Die Gemeindeversammlung vom 28. November 2014 genehmigte einen 
Verpflichtungskredit von Fr. 82‘000. 
Die Kreditabrechnung schliesst nun mit einer Kreditüberschreitung von 
Fr. 14‘760.75 ab. Abzüglich der Vorsteuerabzüge (MwSt) resultieren Netto-
investitionskosten von Fr. 89‘711. 
 
 
 
 

 
Die Gemeindeversammlung vom 28. November 2014 genehmigte einen 
Verpflichtungskredit von Fr. 183‘500. 
Die Kreditabrechnung schliesst nun mit einer Kreditunterschreitung von 
Fr. 5‘064.15 ab. Abzüglich der Vorsteuerabzüge (MwSt) resultieren Netto-
investitionskosten von Fr. 165‘218.50. 
 
 

Antrag 
Die Kreditabrechnung 'Sammelstelle 
Recyplatz' mit einer Kreditüberschrei-
tung von Fr. 14‘760.75 wird geneh-
migt. 
 
 
 
 
 
Antrag 
Die Kreditabrechnung 'Erneuerung 
Fernsteuerung Wasserversorgung' mit 
einer Kreditunterschreitung von 
Fr. 5’064.15 wird genehmigt. 
 

 

 
 
 

Ausgangslage 
Im Jahr 2013 hatten die Verbandsgemeinden Ehrendingen, Schneisingen, 
Niederweningen, Oberweningen, Schleinikon und Schöfflisdorf über eine 
Umwandlung des Gemeindeverbands in eine Aktiengesellschaft zu befin-
den. Nachdem es zu keiner Umwandlung der Rechtsform gekommen ist, 
nahm der Verbands-Vorstand die Überarbeitung der Satzungen aus dem 
Jahr 1971 an die Hand. 
 
Die Hauptpunkte der Satzungsrevision 
Die Satzungen sind veraltet und für den Betrieb der Kläranlage nicht mehr 
geeignet. Warum? 

Antrag 
Die Satzungen des Abwasserverbands 
Oberes Surbtal werden genehmigt und 
per 1. Januar 2018 in Kraft gesetzt. 
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5. Kreditabrechnung 'Sammelstelle Recyplatz' 
 

7. Abwasserverband Oberes Surbtal; Totalrevision Satzungen 
 

6. Kreditabrechnung 'Erneuerung Fernsteuerung Wasserversorgung‘ 



 

 Alles was auf Bundes- und Kantonsebene gesetzlich geregelt ist, gehört 
nicht mehr in die Satzungen. 

 Das massgebende aargauische Gemeinderecht hat in den letzten vier 
Jahrzehnten geändert. Alle diese Bestimmungen wurden angepasst. 

 Das Gewässerschutzgesetz schreibt für Kläranlagen eine Vollkosten-
rechnung vor. Das bedeutet, dass der Abwasserverband für künftige In-
vestitionen selber aufkommen und diese über Abschreibungen finanzie-
ren muss. Dies ist mit den heutigen Satzungen nicht möglich. 

 Gemäss aktuellem Gemeinderecht sind sämtliche Finanzbeschlüsse ei-
nes Gemeindeverbands (Budget, Rechnung, Kredite) dem fakultativen 
Referendum unterstellt. Ein Verzicht auf die bisherige Delegiertenver-
sammlung tangiert die demokratischen Rechte daher nicht und trägt 
zur Verschlankung der Verbandsstrukturen bei. 

 Auf die Wiederholung von Gesetzestexten wird konsequent verzichtet. 
Die neuen Verbandssatzungen sind daher deutlich schlanker und be-
schränken sich darauf die Organisation, die Finanzierung und die Kom-
petenzen der Verbandsorgane innerhalb des vorgegebenen gesetzli-
chen Rahmens zu regeln.  

 
Die kantonale Gemeindeabteilung hat die Satzungen geprüft und deren 
Genehmigung durch den Regierungsrat, nach der Zustimmung durch die 
Verbandsgemeinden, in Aussicht gestellt.  
 
Die vorliegenden Satzungen wurden in den Gemeinderäten aller sechs Ver-
bandsgemeinden diskutiert und verabschiedet. Sie werden in allen Ge-
meindeversammlungen parallel zur Abstimmung gebracht. Es ist daher 
nicht möglich, einzelne Bestimmungen anzupassen. Die Gemeindever-
sammlung kann die vorliegende Neufassung nur genehmigen oder ableh-
nen. Im Ablehnungsfall müsste eine Neubearbeitung durch den Vorstand in 
die Wege geleitet werden. 

 

 

 

 
 
 
 

 
Unter diesem Traktandum kann jede/r die Gemeindeversammlung besu-
chende Stimmberechtigte ihr/sein Vorschlags- und Antragsrecht geltend 
machen. 
 
Die Energiekommission informiert über ihre Aktivitäten. 
 

 
 

 
  

8. Verschiedenes und Umfrage 
 



 
 

 
Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015

%

0 + ALLGEMEINE VERWALTUNG 816'131            737'769              618'224              78'362         10.62

1 + ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 241'381            278'729              257'665              -37'348       -13.40

2 + BILDUNG 1'779'711        1'842'050          1'801'690          -62'339       -3.38

3 + KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 73'401              61'161                94'301                12'240         20.01

4 + GESUNDHEIT 214'962            221'600              165'134              -6'638          -3.00

5 + SOZIALE SICHERHEIT 428'987            431'219              406'608              -2'232          -0.52

6 + VERKEHR 359'829            380'640              346'432              -20'811       -5.47

7 + UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 144'508            113'795              159'854              30'713         26.99

8 + VOLKSWIRTSCHAFT 74'941              76'382                56'147                -1'441          -1.89

9 + FINANZEN UND STEUERN -4'133'852       -4'143'345         -3'906'055         9'493           -0.23

3'780'183        3'449'350          3'783'240          330'833       9.59

181'252            -297'366 308'216              

43'499              40'883 29'125                

23'891              1'773 -17'267              

-43'254            8'635 9'320                  

205'387           -246'075 329'395             

213'160            84'350                -1'218'819         

Gesamtergebnis Wasserversorgung

Gesamtergebnis Abwasserbeseitigung

Gesamtergebnis Abfallwirtschaft

Gesamtergebnis Einwohnergemeinde

Gesamtergebnis Investitionsrechnung Einwohnergemeinde

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung ER ohne Werke

Erfolgsrechnung / Ergebnisse Abweichung

Rechnung / Budget

Zusammenzug (Nettoaufwand)

Einkommens-, Vermögens-, Quellen-, Gewinn- und Kapitalsteuern

Ergebnisse / Erfolgsausweis:

 
 

 
 

 
Aktenauflage 
Die Akten zu den traktandierten Geschäften der Einwohnergemeindeversammlung können auf der Gemeindekanz-
lei in der Zeit vom 19. Mai bis 2. Juni 2017 während den ordentlichen Öffnungszeiten eingesehen werden. 
 
A4-Broschüren 
Die Stimmberechtigten können auf Wunsch eine ausführliche A4-Broschüre der Gemeindeversammlungsvorlage auf 
der Gemeindekanzlei beziehen. 
 
Website 
Die ausführliche Gemeindeversammlungsvorlage sowie ein Teil der Unterlagen zu den Traktanden sind während der 
Auflagefrist auch auf unserer Website einsehbar (www.schneisingen.ch/Politik/Gemeindeversammlung). 
 
  

Gemeindekanzlei 
Schladstrasse 2 
5425 Schneisingen 
 
Tel. :  056 266 40 00 
Mail:  gemeindekanzlei@schneisingen.ch 
 

Erfolgsrechnung 2016 Einwohnergemeinde 
 

Informationen 
 


